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Sachverhalt

2005 leitete das LG Krems a.d. Donau Strafverfahren 
gegen den Bf. wegen sexuellen Missbrauchs Minderjäh-
riger und wegen mehrerer Drogendelikte ein. 

Das Gericht zog während der Verfahren einen neu-
rologischen und psychiatrischen Sachverständigen 
hinzu, um zu prüfen, ob der Bf. die Bedingungen für 
eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 2 StGB erfüllte. Das am 
4.3.2005 vorgelegte Gutachten ergab die volle Zurech-
nungsfähigkeit des Bf. sowie eine Sexualstörung, Pädo-
philie und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Außer-
dem bestünde  ein sehr hohes Risiko eines Rückfalls mit 
erheblichen Konsequenzen. 

Am 8.6.2005 übermittelte der Anwalt des Bf. ein Gut-
achten eines privaten Sachverständigen vom 12.5.2005, 
eines praktizierenden Psychiaters und Neurologen, und 
beantragte, dieses in der mündlichen Verhandlung ver-
lesen zu lassen sowie einen weiteren Sachverständigen 
zu bestellen, falls beide Gutachten nicht übereinstim-
men sollten. Der private Sachverständige stellte eben-
falls eine Sexualstörung und Pädophilie, jedoch keine 
narzisstische Persönlichkeitsstörung fest und beurteil-
te das Risiko eines erneuten Missbrauchs von Kindern 
als gering bis mittelmäßig. Am 22.6.2005 ergänzte der 
gerichtliche Sachverständige sein Gutachten, indem er 
detailliert auf die Feststellungen des privaten Sachver-
ständigen einging. 

Am 30.6.2005 trug der gerichtliche Sachverständi-
ge sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung vor, 
wobei solche Fragen des Anwalts des Bf. nicht zugelas-
sen wurden, die sich auf die Kompetenzen des gericht-
lichen Sachverständigen oder das Privatgutachten 
bezogen. Er beantragte daraufhin die Zulassung dieses 
Gutachtens sowie die Zulassung des privaten Sachver-
ständigen und drei weiterer Personen als Zeugen sowie 

die Zuziehung eines anderen Sachverständigen. Diese 
Anträge wurden vom LG Krems abgewiesen. Ein erneu-
ter Antrag des Anwalts, den privaten Sachverständigen 
als Zeugen zuzulassen, wurde ebenfalls abgewiesen. Am 
selben Tag wurde der Bf. vom LG als Schöffengericht zu 
zwei Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs Minder-
jähriger und Drogendelikten verurteilt und einer Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher zugewiesen.

Am 28.10.2005 erhob der Bf. gegen diese Entschei-
dung Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. Am 
22.12.2005 wies der OGH die Nichtigkeitsbeschwer-
de zurück und verwies die Berufung an das OLG Wien 
zurück, wo sie am 30.3.2006 als unbegründet abgewie-
sen wurde. Die Entscheidung wurde dem Anwalt des Bf. 
am 30.5.2006 zugestellt.

Rechtsausführungen

Der Bf. rügt eine Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf 
ein faires Verfahren), da die nationalen Gerichte das Gut-
achten des gerichtlichen Sachverständigen falsch beur-
teilt hätten. Darüber hinaus verletze die Nichtzulassung 
des Gutachtens des privaten Sachverständigen sowie 
weiterer Zeugen als Beweismittel das Prinzip der Waf-
fengleichheit.

I. Zur behaupteten Verletzung von Art. 6 EMRK

Da die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet 
und auch aus keinem anderen Grund unzulässig ist, 
muss sie für zulässig erklärt werden (einstimmig).

Bezüglich des Vorbringens des Bf., die nationalen 
Gerichte hätten die Qualität und die Feststellungen des 
Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen falsch 
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beurteilt, wiederholt der GH, dass es nicht seine Auf-
gabe ist, behauptete tatsächliche oder rechtliche Irrtü-
mer der nationalen Gerichte zu behandeln, es sei denn,  
sie haben gegen Rechte oder Freiheiten der Konvention 
verstoßen. Ferner regelt Art. 6 EMRK nicht die Zulässig-
keit eines Beweismittels oder die Art seiner Beurteilung. 
Dies ist durch nationales Recht und nationale Gerichte 
zu bestimmen.

Der Bf. hat weitere Beschwerden erhoben, die das Gut-
achten eines privaten Sachverständigen und beantrag-
te Zeugen betreffen. Diesbezüglich erkennt der GH drei 
Beschwerden, die im Wesentlichen zusammenhängen: 
Die erste bezieht sich auf die Nichtzulassung eines pri-
vat in Auftrag gegebenen psychiatrischen Sachverstän-
digengutachtens in einem Strafverfahren, die zweite 
auf die Nichtzulassung eines privat beauftragten Sach-
verständigen als Zeuge, nachdem sein Gutachten als 
Beweismittel abgelehnt wurde, und die dritte auf die 
Nichtzulassung von drei Zeugen auf Seite des Bf.

Der Grundsatz der Waffengleichheit erfordert, dass 
jeder Partei die Möglichkeit gegeben wird, ihren Sach-
verhalt ohne Nachteil gegenüber der Gegenpartei vor-
zubringen. Vor dem Hintergrund, dass die Vorausset-
zungen von Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK ein besonderes 
Element des Rechts auf ein faires Verfahren iSd. Art. 6 
Abs. 1 EMRK darstellen, wird der GH die Beschwerden 
unter diesen beiden Bestimmungen prüfen. Grundsätz-
lich unterstützt ein Sachverständiger den Richter bei der 
Klärung einer Frage oder der Lösung eines Problems. Es 
ist den Mitgliedstaaten überlassen, wie die nationalen 
Behörden das System für die Zulassung von Beweismit-
teln in Strafverfahren gestalten. Der GH drängt einem 
Mitgliedstaat nicht ein bestimmtes System auf, sondern 
muss sicherstellen, dass das bestehende System ausrei-
chende Schutzmaßnahmen bereitstellt, um ein faires 
Verfahren und den Grundsatz der Waffengleichheit für 
die betroffenen Parteien zu garantieren.

Bezüglich der Zulassung des Gutachtens des privaten 
Sachverständigen als Beweismittel beobachtet der GH 
zunächst, dass der offizielle Sachverständige durch das 
Gericht bestellt wurde und nicht durch den Staatsan-
walt. Daher ist dieser nicht als eine der Parteien des Ver-
fahrens zu betrachten, sondern als unabhängiger Sach-
verständiger, der das Gericht bei Fragen unterstützte, die 
die Richter nicht selbst klären konnten. Darüber hinaus 
bot sich für den Bf. in der nationalen Rechtsordnung 
kein Grund, eine Einwendung zu erheben, die sich auf 
den gerichtlichen Sachverständigen allgemein bezog.

Weiters nimmt der GH zur Kenntnis, dass die vom 
Privatgutachter aufgezeigten Problempunkte, die sich 
auf die Methodik und die Feststellungen des gericht-
lichen Sachverständigen bezogen, diesem erst nach 
dessen schriftlicher Stellungnahme mitgeteilt wur-
den. Er reagierte auf die Kritik, indem er seinem Gut-
achten eine Ergänzung hinzufügte, die auf jeden einzel-

nen vom Privatgutachter vorgebrachten Punkt einging. 
Auf diese Weise wurden sowohl die Kritikpunkte als 
auch die Ergänzungen in der Gesamtheit der Beweis-
mittel und somit auch bei der Entscheidungsfindung 
der nationalen Gerichte berücksichtigt. Darüber hinaus 
stand der gerichtliche Sachverständige dem Bf. und sei-
nem Anwalt während der mündlichen Verhandlung drei 
Stunden für Fragen zur Verfügung. Darauf waren beide 
durch das Privatgutachten vorbereitet, da es die not-
wendigen besonderen Kenntnisse zum Themengebiet 
vermittelte und die Aufmerksamkeit auf mögliche Pro-
blemfelder im Gutachten des gerichtlichen Sachverstän-
digen lenkte. Der Bf. und sein Anwalt waren daher aus-
reichend vorbereitet, um sich diesem Gutachten in der 
Verhandlung zu stellen. 

Schließlich haben die nationalen Gerichte ausführ-
lich erläutert, warum sie das Gutachten des gericht-
lichen Sachverständigen, das sowohl in schriftlicher 
Form vorlag als auch in der mündlichen Verhandlung 
näher ausgeführt wurde, als verständlich und überzeu-
gend einstuften – es habe nämlich jegliche vom Privat-
gutachter vorgebrachten Bedenken ausräumen können. 
Deshalb wurde es letztlich von den nationalen Gerich-
ten akzeptiert und durch das LG als entscheidender Fak-
tor für die Unterbringung des Bf. in einer Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher herangezogen. Der GH 
kann anhand des ihm vorliegenden Materials zu keinem 
anderen Ergebnis kommen.

Bezüglich des zweiten vom Bf. vorgebrachten 
Beschwerdepunktes, der Nichtzulassung des privaten 
Sachverständigen als Zeugen, ist festzustellen, dass die 
nationalen Gerichte ihre diesbezügliche Entscheidung 
sorgfältig und verständlich begründeten. Der GH beob-
achtet, dass eine Zulassung den privaten Sachverstän-
digen auf Umwegen in das Verfahren einbezogen und 
auf diese Weise die erste Entscheidung, nämlich dessen 
Gutachten nicht als Beweismittel zuzulassen, umgan-
gen hätte. Insbesondere, weil der gerichtliche Sachver-
ständige die vom privaten Sachverständigen vorgebrach-
ten Problempunkte schriftlich und mündlich ausführte, 
der Bf. und sein Anwalt ausreichend Möglichkeiten hat-
ten, ihn zu befragen, sich auf Problempunkte zu bezie-
hen und Bedenken bezüglich der Qualität und der Fest-
stellungen des gerichtlichen Gutachtens vorzubringen, 
ist der GH davon überzeugt, dass sich der Bf. in hinrei-
chendem Maße mit dem gerichtlichen Sachverständi-
gen auseinandersetzen, die Argumente zu seiner Vertei-
digung vorbringen und sein Recht auf Waffengleichheit 
ausüben konnte. Die – genau begründete – Nichtzulas-
sung des Privatgutachters als Zeuge kann daher nicht 
das Recht des Bf. auf ein faires Verfahren eingeschränkt 
haben.

Dasselbe gilt für die Nichtzulassung der Zeugen. In 
diesem Zusammenhang wiederholt der GH, dass es im 
Allgemeinen die Aufgabe der nationalen Gerichte ist, 
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Schließlich ist er der Ansicht, dass es der Bf. im Hin-
blick auf seine Beschwerde, welche die Zurückweisung 
seines Antrags betraf, dem gerichtlichen Sachverstän-
digen weitere Fragen stellen zu können, versäumt habe 
zu konkretisieren, an welchen Fragen er gehindert wor-
den sei, inwiefern diese Fragen von Bedeutung für ihn 
gewesen seien und sie zur Wahrheitsfindung beigetra-
gen hätten.

Im Hinblick auf diese Feststellungen brachte die 
Nichtzulassung des privaten Gutachtens, des privaten 
Sachverständigen als Zeugen, der drei weiteren Zeu-
gen sowie weiterer, nicht näher konkretisierter Fragen 
an den gerichtlichen Sachverständigen den Bf. nicht in 
eine ungünstigere Postion im Vergleich zur Gegenpar-
tei und verletzte daher nicht den Grundsatz der Waffen-
gleichheit in Strafverfahren. Die Verfahren gegen den Bf. 
waren somit insgesamt fair. Keine Verletzung von Art. 6 
Abs. 1 und Abs. 3 lit. d EMRK (einstimmig).

II. Zu einer anderen behaupteten Verletzung

Der Bf. beruft sich weiters auf Art. 5 EMRK, ohne die 
Beschwerde unter dieser Bestimmung näher auszufüh-
ren. Der GH sieht keinen Anschein einer Verletzung der 
Rechte und Freiheiten der Konvention. Dieser Beschwer-
depunkt ist offensichtlich unbegründet  und muss daher 
als unzulässig zurückgewiesen werden (einstimmig).

die Beweise zu bewerten und die Relevanz der Beweise 
zu beurteilen, die die Angeklagten vorbringen möchten. 
Dies gilt insbesondere für die Einschätzung, ob es not-
wendig ist, Zeugen zu laden. Für den Fall, dass die nati-
onalen Gerichte den Antrag seitens des Angeklagten 
auf ein Beweismittel oder einen Zeugen zurückweisen, 
müssen sie ihre Entscheidung ordnungsgemäß begrün-
den. Es ist nicht Aufgabe des GH, seine Ansicht bezüg-
lich der Relevanz des beantragten und zurückgewie-
senen Beweismittels auszudrücken, sondern zu prüfen, 
ob das Verfahren insgesamt fair war, wofür er sicherstel-
len muss, ob die Zurückweisung des Zeugen durch die 
nationalen Gerichte auf hinreichende Gründe gestützt 
wurde. Im vorliegenden Fall wurde die betreffende Ent-
scheidung sowohl in der mündlichen Verhandlung als 
auch im Urteil durch das LG Krems genau begründet. 
Zudem nahm der OGH die Beschwerde des Bf. in die-
ser Hinsicht zur Kenntnis und brachte hinreichende 
Argumente für die Nichtzulassung vor, insbesondere im 
Bezug auf die Unbestimmtheit des Antrags und die man-
gelnde Begründung. Auch für den Fall, dass der GH die 
Qualität des Zeugenantrages selbst beurteilen würde, 
würde er sich auf seine Feststellungen beziehen, dass 
ein solcher Antrag begründet sein muss, und dass die 
beantragende Partei auch bereit sein muss zu erklären, 
inwiefern der Zeuge zu einer bestimmten Frage Stellung 
nehmen kann. Im vorliegenden Fall stellt der GH fest, 
dass der Antrag des Bf. im Bezug auf die Zeugen nicht 
hinreichend begründet war. 


